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Subsidiaritätskontrolle in der EU von heute: die Rolle des 
Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente1 

 

Seit 1992 kommt dem Subsidiaritätsprinzip, einem allgemeinen Rechtsprinzip der Europäischen Union (EU), 
eine zentrale Bedeutung für die heutige Funktionsweise der EU zu. Anhand dieses Prinzips wird bestimmt, 
welcher Akteur der EU oder der Mitgliedstaaten tätig werden sollte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wobei 
möglichst immer die niedrigste Regierungs- oder Verwaltungsebene bevorzugt werden sollte. 

Als allgemeines Prinzip des Unionsrechts ist das Subsidiaritätsprinzip seit dem Vertrag von Maastricht für 
gerichtliche Prüfungen durch den Gerichtshof der Europäischen Union ausschlaggebend. Im Vertrag von 
Lissabon wurde allerdings zusätzlich die Möglichkeit eines Mechanismus zur politischen Kontrolle durch die 
nationalen Parlamente im Rahmen des Frühwarnsystems (FWS) vorgesehen. Ist ein nationales Parlament bzw. 
eine Kammer eines dieser Parlamente der Auffassung, dass bei einem Legislativvorschlag das 
Subsidiaritätsprinzip nicht gewahrt wird, kann es eine mit Gründen versehene Stellungnahme verabschieden. 
„Gegebenenfalls“ sollten die nationalen Parlamente im Zuge dessen die regionalen Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnissen konsultieren. 

Der politische Dialog wurde weitaus häufiger genutzt als das Frühwarnsystem, das seit 2009 bei lediglich drei 
Gelegenheiten aktiviert wurde, weswegen seine Wirksamkeit wiederholt infrage gestellt wurde. Das Interesse 
der nationalen und regionalen Parlamente an diesem System hat im vergangenen Jahrzehnt offenbar 
abgenommen, und so wurden im Laufe der Jahre mehrere Initiativen eingeleitet, um seine Funktionsweise zu 
verbessern, darunter die Einrichtung der Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber 
effizienteres Handeln“ durch die Kommission. 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/732058/IPOL_STU(2022)732058_EN.pdf 

ABRISS 

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (2009) haben die nationalen Parlamente 
der EU das Recht, das Subsidiaritätsprinzip im Rahmen des Frühwarnsystems (FWS) zu 
kontrollieren. In dieser von der Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments auf Ersuchen des JURI-Ausschusses in 
Auftrag gegebenen Studie wird untersucht, wie das FWS in den vergangenen zwölf Jahren 
funktioniert hat. Außerdem wird betrachtet, wie die Kommission, die lokalen und 
regionalen Stellen, der Ausschuss der Regionen und der Gerichtshof der Europäischen 
Union zu diesem Zweck mit den nationalen Parlamenten interagiert haben. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/732058/IPOL_STU(2022)732058_EN.pdf
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Die Taskforce widmete ein besonderes Augenmerk unter anderem der Notwendigkeit, die lokalen und 
regionalen Regierungs- und Verwaltungsebenen angemessen zu berücksichtigen und einzubeziehen. Als 
Folgemaßnahmen zu ihren Empfehlungen wurden mehrere Reformen umgesetzt. So wendet die Kommission 
nunmehr in ihren Legislativvorschlägen ein Subsidiaritätsraster an. Auch der Ausschuss der Regionen war 
bestrebt, die vorhandenen Verfahren zu verbessern, um die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips weiter zu 
fördern. 

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 hat das Europäische Parlament den mit Gründen 
versehenen Stellungnahmen und Beiträgen der nationalen Parlamente allgemein mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt, und auch die Kommission war zunehmend bestrebt, das Subsidiaritätsprinzip zu wahren und mit 
den nationalen und regionalen Parlamenten in Dialog zu treten. 

Dessen ungeachtet werden weiterhin Diskussionen über mögliche künftige Reformen geführt, z. B. im Rahmen 
der Konferenz der Ausschüsse für Unionsangelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union, und auch 
die Möglichkeit der Einführung einer grünen Karte für nationale Parlamente wird intensiv erörtert. Die 
Parlamente sind daran interessiert, eine aktivere und positivere Rolle einzunehmen, anstatt der negativen und 
vorausschauenden Rolle, die ihnen nach dem FWS zukommt. 

Im Vertrag von Lissabon wurde den nationalen Parlamenten zudem die Möglichkeit eingeräumt, ihre 
Regierungen darum zu ersuchen, aufgrund einer Verletzung des Subsidiaritätsprinzips eine Nichtigkeitsklage 
zu erheben, und auch der Ausschuss der Regionen kann von diesem Recht Gebrauch machen. Diese 
Änderungen stehen im Einklang mit der verstärkten Bedeutung, die den lokalen und regionalen Ebenen bei 
der Kontrolle und der Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips beigemessen wird und die sich an der 
ausdrücklichen Erwähnung der lokalen und regionalen Dimension ablesen lässt. 

Bisher haben weder die nationalen Parlamente noch der Ausschuss der Regionen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Daraus und aus der begrenzten Zahl der bisher genutzten gelben Karten lässt sich 
schließen, dass in Verbindung mit der Subsidiarität keine Probleme aufgetreten sind. Insofern ist es 
unwahrscheinlich, dass eine Reform des FWS, bei der die geltenden Schwellen gesenkt oder die Frist von acht 
Wochen für die Einreichung von mit Gründen versehenen Stellungnahmen verlängert würden, wesentliche 
Auswirkungen hätte, weswegen andere mögliche Reformen vorzuziehen sind. 

 

Daher werden die folgenden Empfehlungen gegeben, um die bestehende Situation zu verbessern: 

• Die im Rahmen des FWS geltenden Schwellen sollten auf flexible Weise angewandt werden. Die 
festgelegte Frist von acht Wochen sollte so flexibel wie möglich angewandt werden. 
 

• Die Kommission sollte alle eingereichten, mit Gründen versehenen Stellungnahmen ausführlich 
und individuell beantworten und zusammen mit dem Unionsgesetzgeber die Auswirkungen der 
mit Gründen versehenen Stellungnahmen (und Beiträge) auf den betreffenden 
Legislativvorschlag darlegen. 
 

• Den nationalen Parlamenten sollte eine positivere und aktivere Rolle zugewiesen werden, z. B. 
durch die Einführung einer grünen Karte, bei der mit Schwellenwerten gearbeitet wird, die 
einerseits erreichbar und andererseits nicht so niedrig sind, dass eine übermäßig große Zahl von 
grünen Karten ausgelöst würde. Auf jeden Fall sollte die Kommission alle eingehenden Beiträge als 
Ideen erwägen, die in die politische Agenda aufgenommen werden könnten, unabhängig von der 
Anzahl der Kammern, von denen sie unterstützt werden. 
 

• Die nationalen Parlamente sollten immer eine englische Übersetzung der Beiträge bereitstellen, 
die sie im Rahmen des politischen Dialogs einreichen. 
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• Der IPEX sollte als alleinige Plattform für den interparlamentarischen Austausch genutzt und 

weiter verbessert werden, z. B. durch die Einrichtung von automatischen Benachrichtigungen auch an 
regionale Parlamente, wenn eine bestimmte Anzahl von Parlamenten/Kammern (z. B. 4) meldet, einen 
bestimmten Vorschlag zu prüfen. 
 

• Die Parlamente sollten eingeladen werden, sich in einer früheren Phase zu beteiligen, genauer 
gesagt in der Konsultationsphase. 
 

• Den Parlamenten sollte eine Rolle bei den REFIT-Initiativen der Kommission zukommen, da sie 
in der besten Position sind, um die vorhandenen Defizite und die daraus resultierenden 
Anforderungen zu identifizieren. 
 

• Die besondere Bedeutung der Parlamente als (nationale) Organe der demokratischen 
Vertretung sollte anerkannt werden, und ihnen sollte im Rahmen der besseren Rechtsetzung ein 
erweiterter Status zugewiesen werden. 
 

• Die Verbindungen zwischen den Plattformen IPEX und REGPEX sollten verbessert werden. 
 

• Auf der Grundlage von IPEX sollte ein zentraler „Subsidiaritäts-Hub“ eingerichtet werden, auf dem 
mit Gründen versehene Stellungnahmen und Beiträge, Stellungnahmen des AdR, Antworten der 
Kommission, Entschließungen des Europäischen Parlaments usw. gesammelt werden. 
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